
12.05.24, 00:45 Gesuch um Bewilligung temporäre Reklame – Gemeinde Matzingen

https://www.matzingen.ch/politik-verwaltung/dienstleistungen-az.html/218/service/452 1/1

Gesuch um Bewilligung temporäre Reklame

Temporäre Reklame wird grundsätzlich nur für lokale Festanlässe, Veranstaltungen oder Jubiläen bewilligt.
Für permanente Reklame ist ein Baugesuch bei der Bauverwaltung Matzingen einzureichen. Das schriftliche
Gesuch ist frühestens 3 Monate, mindestens aber 3 Wochen vor dem Aushang an die Gemeinde mit diesem
Formular zu richten.

Gemäss Weisungen des kantonalen Tiefbauamtes Thurgau ist es ab April 2024 untersagt, temporäre Reklame
an Kantonsbauten anzubringen. Dies bedeutet Reklamen dürfen weder an Brücken noch an Unterführungen
oder andern Bauten, welche vom Kanton �nanziert wurden und an einer Kantonsstrasse liegen, bewilligt
werden.
Diese Regelung wurde auf Grund neuer Gesetze beschlossen und ist für alle Gemeinden im Kanton Thurgau
anzuwenden. 

Unzulässige sind Reklamen:
Au�agen:

Reklamen, welche den Au�agen und Grundregeln widersprechen, werden durch den Werkhof der Gemeinde
Matzingen kostenp�ichtig - zu Lasten der gesuchstellenden Person - sofort entfernt.

Antrag Temporäre Reklamen [pdf, 364 KB]

Kantonale Richtlinien

Zuständige Abteilung
Kanzlei

https://www.matzingen.ch/public/upload/assets/1702/Antrag%20Tempor%C3%A4re%20Reklamen.pdf?fp=1
https://www.tg.ch/public/upload/assets/4112/Richtlinien_Strassenreklamen_Kanton_Thurgau1452848630577.pdf
https://www.matzingen.ch/gemeindeverwaltung/abteilungen-amtsstellen/kanzlei.html/103/entityId/10/entityType/egov%5Funit

